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OLG Hamm: DSGVO-Verstoß allein reicht nicht für Anspruch auf Schadensersatz

Das Oberlandesgericht 
Hamm hat eine Leitent-
scheidung zum sogenannten 
Facebook-Scraping gefällt, 
in der es um Ansprüche auf 
Schadensersatz nach der Da-
tenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) geht. Der für un-
erlaubte Handlungen zustän-
dige Zivilsenat befasste sich 
mit der Klage einer Userin, 
deren Daten bei Facebook 
gestohlen worden waren und 
die im April 2021 zusammen 
mit den Daten von ca. 500 
Millionen im Darknet veröf-
fentlicht wurden. 

Immaterieller Schaden 
muss ausreichend darge-
legt werden

Der 7. Zivilsenat des OLG 
Hamm hat die Klage abge-
wiesen. Obwohl diverse Ver-
stöße gegen die datenschutz-
rechtlichen Vorschriften 
vorliegen, konnte die Klä-
gerin einen immateriellen 
Schaden nicht ausreichend 
darlegen (Urteil vom 15. Au-
gust 2023 – Az.: 7 U 19/23). 
Damit bestätigte das OLG 
Hamm eine Entscheidung 
des Landgerichts Bielefeld 
vom 19. Dez. 2022 – Az.: 8 
O 157/22).

Zum Sachverhalt

In der Presse-Info vom 6. 
Sept. 2023 führte Bernhard 
Kuchler, Pressereferent am 
OLG Hamm, Folgendes aus: 
„Im April 2021 veröffentli-
chten Unbekannte die Daten 

von etwa 500 Millionen Fa-
cebook-Nutzern im Darknet, 
darunter Namen und Tele-
fonnummern. Die Daten hat-
ten die Unbekannten zuvor 
über einen längeren Zeit-
raum zunächst unter Aus-
nutzung der seinerzeitigen 
Suchfunktionen von Face-
book gesammelt, weshalb 
von „Scraping“ gesprochen 
wird (von engl. to scrape für 
zusammenkratzen). Auch 
dann, wenn die Anzeige der 
eigenen Telefonnummer bei 
Facebook nicht aktiviert war, 
war es über die Suchfunktion 
möglich, einen Nutzer über 
eine eingegebene Telefon-
nummer zu identifizieren. 
Dies nutzen die unbekannten 
„Scraper“ aus, indem sie 

millionenfach Telefonnum-
mern mit dem Computer ge-
nerierten und hierzu Daten 
abriefen. Facebook deakti-
vierte die Suchfunktion für 
Telefonnummern im April 
2018. Auf ein daraufhin 
angepasstes Scraping-Ver-
fahren, das die Kontaktim-
portfunktion von Facebook 
ausnutzte, wurden weitere 
Daten abgegriffen, bis Fa-
cebook auch diese Funktion 
auf der Plattform im Okto-
ber 2018 und im Facebook-
Messenger im September 
2019 deaktivierte.“

In dem im Darknet veröf-
fentlichten Datensatz fanden 
sich die Mobilfunknum-
mer, der Vor- und Nachna-
me sowie die Angabe des 
Geschlechts. Die Klägerin 
verlangte von Meta als Be-
treiberin der Plattform unter 
anderem eine Entschädigung 
für immaterielle Schäden 
ähnlich einem Schmerzens-
geld in Höhe von mindestens 
1.000 Euro. Sie hat die Auf-
fassung vertreten, die Be-
treiberin der Plattform habe 
sowohl im Zusammenhang 
mit dem Scraping als auch 
unabhängig davon gegen 
verschiedene Vorschriften 
des Datenschutzes aus der 
DSGVO verstoßen. Dem trat 
Meta entgegen.

Klarer DSGVO-Verstoß 
von Meta

Zu den festgestellten Ver-
stößen gegen die DSGVO 
geht der OLG-Senat davon 
aus, dass es auch im Zivil-
prozess Aufgabe des für die 
Datenverarbeitung Verant-
wortlichen – hier Meta – ist, 
die zulässige Verarbeitung 
dieser Daten nach der DS-
GVO nachzuweisen. Auch 
die Weitergabe von Daten 
an Dritte auf eine Such-
funktion oder eine Kontakt-
Importfunktion ist dabei 
Datenverarbeitung im Sinne 

der DSGVO. Der Social-
Media-Gigant konnte hier 
nicht nachweisen, dass die 
Weitergabe der Mobiltele-
fonnummer der Klägerin 
im Rahmen der Such- oder 
Kontakt-Impor tfunktion 
nach der DSGVO gerecht-
fertigt war. Auf die Erfül-
lung des Vertragszwecks als 
Rechtfertigungsgrund nach 
der DSGVO kann sich Meta 
dabei nicht berufen, da die 
Verarbeitung der Mobilte-
lefonnummer für die Ver-
netzung der Nutzerinnen 
und Nutzer von Facebook 
untereinander unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes 
der Daten-Sparsamkeit nicht 
zwingend erforderlich ist. 
Für die Verarbeitung der 
Mobiltelefonnummer be-
darf es daher einer Einwilli-
gung der Nutzerin oder des 
Nutzers. Eine solche wurde 
hier schon deswegen nicht 
wirksam erteilt, weil bei 
der seinerzeit erteilten Ein-
willigung der Klägerin in 
unzulässiger Weise mit von 
der Nutzerin auf Wunsch ab-
wählbaren Voreinstellungen 
gearbeitet wurde („opt-out“) 
und die Informationen über 
die Such- und Kontakt-Im-
portfunktion unzureichend 
und intransparent waren.

Auch eine grundsätzlich 
zum Schadensersatz führen-
de Pflichtverletzung hat das 
Oberlandesgericht Hamm 
bejaht, da Meta trotz der 
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Die 23 neuen Titel

B
Banaroo

D
DAS FEST DER LIEBE
Das Küstenrevier
Die Hausärztin
Die Hausärztliche
Die Hausarztpraxis
Die Praxis
DIE RAABEN
Dirty Words

F
FRESSE, HESSE
Für immer Sommer

H
Hausärzt*in
Hausarzt.Magazin
Hausärzt:in
Hausärzt_in
Hausärztin + Hausarzt
Hausärztin und Hausarzt
Hausärztliche Praxis
Hausärztliches Journal
Hausarztmedizin
Hausarzt-Medizin
Hausarztpraxis

N
neuapostolisch - Das Kirchenmagazin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Küstenrevier

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dirty Words

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

RedSeven Entertainment GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

konkreten Kenntnis von 
dem Datenabgriff im vor-
liegenden Fall naheliegende 
Maßnahmen zur Verhinde-
rung weiteren unbefugten 
Datenabgriffs nicht ergriffen 
hatte.

Immaterieller Schaden 
muss konkret belegt wer-
den

Trotz der eindeutigen 
Rechtslage, aus der klar 
hervorgeht, dass Meta für 
die Verstöße gegen die DS-
GVO verantwortlich ist, hat 

das OLG Hamm der Kläge-
rin keinen Schadensersatz 
zuerkannt. Sie hatte ledig-
lich immaterielle Schäden 
geltend gemacht, was nach 
der DSGVO grundsätzlich 
möglich ist und zu einer Ent-
schädigung ähnlich einem 
Schmerzensgeld führen 
kann. Allerdings ist es der 
Klägerin nicht gelungen, ei-
nen konkreten immateriellen 
Schaden darzulegen.

Dabei geht das OLG Hamm 
davon aus, dass der imma-
terielle Schaden nicht in 
dem bloßen Verstoß gegen 
die DSGVO selbst liegen 

kann, sondern darüberhi-
nausgehende persönliche 
bzw. psychologische Beein-
trächtigungen eingetreten 
sein müssen. Solche hat die 
Klägerin jedoch nicht indivi-
duell dargelegt. Der zu einer 
Vielzahl an ähnlich gela-
gerten Verfahren identische, 
pauschale Vortrag, die „Klä-
gerpartei“ habe Gefühle 
eines Kontrollverlusts, eines 
Beobachtet-Werdens und ei-
ner Hilflosigkeit, insgesamt 
also das Gefühl der Angst 
entwickelt und Aufwand an 
Zeit und Mühe gehabt, reicht 
zur Darlegung einer konkret-
individuellen Betroffenheit 

der Klägerin nicht aus. Auch 
ist der hier in Rede stehen-
de Daten-Missbrauch, der 
zur ungewollten Veröffent-
lichung von Name und Mo-
biltelefonnummer geführt 
hat, nicht so schwerwiegend, 
dass der Eintritt eines im-
materiellen Schadens ohne 
weiteres naheliegt. Hinzu 
kommt, dass die Klägerin 
in ihrer persönlichen Anhö-
rung vor dem Landgericht 
lediglich ausgeführt hatte, 
sie habe ein „Gefühl der Er-
schrockenheit“ erlitten. (ps).

Fortsetzung von Seite 1
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Hausarztpraxis
Hausarzt-Medizin
Hausarztmedizin
Hausärztliches Journal
Hausärztliche Praxis
Hausärztin und Hausarzt
Hausärztin + Hausarzt
Hausärzt_in
Hausärzt:in
Hausärzt*in
Die Hausärztliche
Die Hausärztin
Hausarzt.Magazin
Die Hausarztpraxis
Die Praxis

jeweils in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Dar-
stellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen und/oder graphischen Darstellungen, auch als Untertitel 
füralle Medien, insbesondere gedruckte und digitale Zeitungen und Zeit-
schriften, Film, Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien.

Nordemann Czychowski & Partner Part mbB, 
Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Für immer Sommer

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH, 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DAS FEST DER LIEBE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Florida Film GmbH, 
Alt Stralau 4-4a, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

neuapostolisch – Das Kirchenmagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlag Friedrich Bischoff GmbH, 
Frankfurter Straße 233, Triforum A4, 
63263 Neu-Isenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

DIE RAABEN
FRESSE, HESSE

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Banaroo

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Na Klar ! Tonträger und Bildtonträger Vertriebs GmbH, 
Knesebeckstr. 83, 10623 Berlin
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